
Freitag, den 16. Februar 2024 Nummer 7

 

Einladung zur Gemeindeversammlung  
der Kirchengemeinde Unlingen  

am Montag, den 19. Februar 2024, um 19.30 Uhr,  
im Feuerwehrhaus Unlingen 

  
Um was geht es? 

  
Information - Austausch - Ideen - Zukunft gestalten 

  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

  
Ihr Kirchengemeinderat Unlingen mit Pater Alfred
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Wir gratulieren 
Herrn Paul Stöferle, Bühlstraße 1, Dietelhofen 
am 17.02.2024 zum 85. Geburtstag 
  
Wir wünschen allen, auch den Jubilaren, die 
nicht genannt werden möchten, für die Zukunft 
alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Regulärer Redaktionsschluss
Montag 17.00 Uhr im Rathaus Unlingen
amtsblatt@unlingen.de

Rathaus 
Zentrale 07371/9305-0

Kindergarten Wiesenkinder Unlingen
Gesamtleitung: Frau Heike Gebhart
E-Mail: wiesenkinder@unlingen
Tel.: 07371/959996-0

Kindergarten Kleiner Drache Uigendorf
Leitung: Frau Renate Heinzelmann 
E-Mail: kigauigendorf@unlingen.de
Tel.: 07374/91165

Kinderkrippe Bussakendla Unlingen
Leitung: Frau Stephanie Klaus
E-Mail: kinderkrippe@unlingen.de
Tel. 07371/966638

Müll & Co. 
Restmüllabfuhr:  19.02.2024
Papierabfuhr:  23.02.2024 
Gelber Sack:  26.02.2024 
Grüngut:  15.04.2024 
Wertstoffhof:  Tel. 07371/8411 
Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag  09 - 12 Uhr 
Montag - Freitag  13 - 17 Uhr

Wichtige Rufnummern
Rettungsdienst/Notarzt/Feuerwehr 112
Polizei 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117
Apotheken Notdienst 0800/0022833
Giftnotzentrale 0761/19240
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761/12012000
Nachbarschaftshilfe Unlingen 07371/7356
Sozialstation, Riedlingen 07371/932020
Polizeidienststelle Riedlingen 07371/9380

Spruch der Woche
„Nur wer bewusst verzichten kann, erkennt den 

wahren Wert etwas zu besitzen!“ 
Verfasser unbekannt

GEMEINDE UNLINGEN  
LANDKREIS BIBERACH 
 

Gemeinde UNLINGEN / Sanierung „Ortsmitte“ 
Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen im 
Rahmen der Sanierung 
Die Sanierung in Unlingen ist auch im privaten Bereich an-
gelaufen. 
Der Geltungsbereich des Sanierungsgebietes „Ortsmitte“ 
ergibt sich aus nachfolgendem Übersichtsplan auf Seite 3. 
Planen auch Sie ein Vorhaben im Geltungsbereich der Sa-
nierungssatzung, dann melden Sie sich gei der Gemein-
deverwaltung unter Tel: 07371/9305-23 (Frau Popp). Ge-
meinsam mit unseren Sanierungsbeauftragten prüfen wir 
Ihre Anliegen gerne. Es entstehen für Sie keine Kosten. 
Durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
sollen Gebäude in einen Zustand versetzt werden, der nach 
Abschluss der Maßnahmen 30 Jahre fortbesteht, ohne 
dass weitere umfangreiche Bauarbeiten notwendig sind. 
Die Kosten der Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen sollen im Verhältnis zur Restnutzungsdauer 
des Gebäudes und im Hinblick auf die Kosten eines ver-
gleichbaren Neubaus wirtschaftlich vertretbar sein. 
Förderfähig sind im Regelfall Maßnahmen, die dazu dienen, 
das Gebäude im Sinne heutiger Anforderungen zu verbes-
sern. Jede Maßnahme wird individuell betrachtet und ein 
individueller Fördersatz festgelegt. Die Förderung kann je 
nach geplanter Maßnahme mit bis zu 90 % der förderfähi-
gen Kosten bewilligt werden.
Für eine Beurteilung der Maßnahme und der möglichen För-
derung steht unser Sanierungsberater gerne zur Verfügung.
Nicht förderfähig sind Instandhaltungsmaßnahmen, 
Schönheitsreparaturen, Maßnahmen aufgrund baupo-
lizeilicher Vorschriften sowie im Regelfall Aus- und An-
baumaßnahmen, durch die zusätzliche und eigenstän-
dige Nutzungen geschaffen werden. 
Durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men sollen Missstände und Mängel an und in Gebäuden 
beseitigt werden. 
„Missstände“ liegen insbesondere vor, wenn das Gebäude 
nicht den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse entspricht, also z. B. zu niedere, zu kleine, nicht 
ausreichend belicht- oder belüftbare Räume hat. 
„Mängel“ liegen vor, wenn durch Abnutzung, Alterung, Wit-
terungseinflüsse oder Einwirkungen Dritter das Gebäude 
nicht bestimmungsgemäß genutzt wird oder nach seiner 
äußeren Beschaffenheit das Straßen- oder Ortsbild be-
einträchtigt, oder wenn es erneuerungsbedürftig ist und 
wegen seiner städtebaulichen, insbesondere geschichtli-
chen oder künstlerischen Bedeutung erhalten bleiben soll. 
Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln und Missstän-
den sind z. B.  
•  Einbau und Verbesserung von sanitären Anlagen ein-

schließlich neuer Anschlüsse 
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•  Verbesserung von Wohnungsgrundrissen, z. B. durch 
Schaffung von Wohnungsabschlüssen oder durch Ver-
änderung der Raumgröße 

• Einbau zeitgemäßer Fenster 
•  Einbau und Verbesserung von Elektroversorgungslei-

tungen 
• Instandsetzung des Gebäudeäußeren 

Die Kosten der Maßnahmen trägt als Bauherr der Eigen-
tümer. Als Entschädigung dafür, dass er bei der Verwirkli-
chung städtebaulicher Zielsetzungen im Sanierungsgebiet 
mitwirkt, erhält er für die Kosten, die er nicht durch eige-
ne oder fremde Mittel oder Zuwendungen anderer Stellen 
decken bzw. aus den nachhaltig erzielbaren Erträgen des 
Gebäudes aufbringen kann, einen sogenannten Kosten-
erstattungsbetrag. 
Die Gewährung des Kostenerstattungsbetrages kann mit 
Auflagen, z. B. Begrenzung der Mieterhöhung, Belegungs-
bindung für sanierungsbetroffene Bewohner verbunden 
werden. Bei dem gewährten Kostenerstattungsbetrag han-
delt es sich nicht um eine Subvention, sondern um eine 
Entschädigung. 

Von grundsätzlicher 
Bedeutung ist folgen-
des: 
1. Es muss sich um 

umfassende Bau-
maßnahmen han-
deln. Einzelne Bau-
arbeiten/Gewerke 
werden für sich ge-
nommen nicht be-
zuschusst. 

2. Die Durchführung 
der Maßnahmen 
muss in einer Ver-
einbarung zwi-
schen Gemeinde 
und Eigentümer ge-
regelt werden. 

3. Mit den Bauarbei-
ten darf erst nach 
Abschluss der Ver-
einbarung begon-
nen werden. 

4. Der Kostenerstat-
tungsbetrag ori-
entiert sind nicht 
an den Baukosten, 
sondern an den för-
derfähigen Auf-
wendungen. Dieser 
ergeben sich nach 
Abzug der Kosten 
für nicht förderfähi-
ge Baumaßnahmen 
sowie der Anteile 
für sogenannte un-
terlassene Instand-
haltung und Schön-
heitsreparaturen 

  
Im förmlich festge-
legten Sanierungs-
gebiet besteht wei-
terhin die Möglich-

keit, Aufwendungen für die Modernisierung und In-
standsetzung von Gebäuden steuerlich geltend 
zu machen und die Steuervergünstigung nach  
§ 7h des Einkommenssteuergesetzes in Anspruch zu neh-
men. Demnach können Aufwendungen 8 Jahre lang mit  
9 % und weitere 4 Jahre mit 7 % abgeschrieben werden. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Gemeinde bescheinigt, 
dass das Gebäude im förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet liegt, dass in dem Gebäude Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB 
durchgeführt wurden und hierfür Kosten in einer vom Ei-
gentümer nachzuweisenden Höhe angefallen sind. 
Eine derartige Bescheinigung muss vom Eigentümer schrift-
lich bei der Gemeinde beantragt werden. Auf der Grundla-
ge dieses Antrags wird als Voraussetzung für die Beschei-
nigung zwischen dem Eigentümer und der Gemeinde eine 
Vereinbarung über die durchzuführenden Maßnahmen und 
deren voraussichtliche Höhe abgeschlossen. 
Die steuerliche Sonderabschreibung kann unabhängig von 
der Gewährung einer Sanierungsförderung in Anspruch ge-
nommen werden.
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Landratsamt Biberach

Neue therapeutische  
Scheidungskindergruppen starten im März 
Ab März 2024 beginnen in Biberach wieder therapeuti-
sche Scheidungskindergruppen unter der Trägerschaft des 
Kinderschutzbundes Biberach. Teilnehmen können Kinder 
aus dem gesamten Landkreis. Das Angebot ist kostenlos. 
Es werden zwei Gruppen für Kinder angeboten, deren El-
tern sich aktuell trennen oder bereits getrennt haben. Eine 
Gruppe ist für Kinder von sieben bis zirka zehn Jahren und 
eine weitere für die Altersgruppe von neun bis 13 Jahren. 
Zwölf Termine 
Die Kinder treffen sich zu insgesamt zwölf Terminen, begin-
nend mit einer „Schnupperstunde“ und abschließend mit 
einem Abschiedsfest. Zwei Diplom-Sozialpädagoginnen 
und ein Heilpädagoge, die außerdem eine qualifizierte Aus-
bildung zum Familientherapeuten haben, leiten die Gruppe. 
Die Gruppenleiter führen die Kinder behutsam an das für 
sie oft belastende Thema „Scheidung“ heran. Sie geben 
ihnen die Möglichkeit, ihren Gefühlen Ausdruck zu verlei-
hen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und einen ei-
genen Standpunkt zu der neu entstandenen Situation zu 
entwickeln. Wichtiger Bestandteil der Gruppenstunden ist 
der Austausch der Kinder untereinander im geschützten 
Raum der Kindergruppe. Es werden unterschiedliche Me-
dien eingesetzt, die es den Kindern erleichtern sollen, ihr 
Befinden auszudrücken. 
Bei aller Ernsthaftigkeit sollen der Spaß und das Spiel in 
den Gruppenstunden nicht zu kurz kommen. Um den Kin-
dern den Einstieg in das Gruppengeschehen zu erleichtern, 
werden in der ersten Stunde Kinder aus den vergangenen 
Gruppen eingeladen, die dann von ihren Eindrücken aus 
den Gruppenstunden berichten. 
Den Eltern wird ein Elterninformationsabend angeboten, bei 
dem inhaltliche Aspekte der therapeutischen Trennungs-
kindergruppe besprochen werden. Zudem sind die Eltern, 
wie auch die Geschwister der Kinder, zu einem gemeinsa-
men Abschiedsfest eingeladen. Das Gruppenangebot ist 
kostenlos. Bei fester Zusage nach der Schnupperstunde 
wird eine regelmäßige Teilnahme vorausgesetzt.  
Information und Anmeldung
Bei der Anmeldung findet ein kurzes Informations- und 
Kennlerngespräch statt. Anmeldungen sind möglich über 
das Sekretariat des Kreisjugendamts unter der Telefon-
nummer 07351 52-6233 oder per E-Mail an jugendamt@
biberach.de 

Fortbildungen   
„Sachkunde im Pflanzenschutz“ 
Für alle Anwender von Pflanzenschutzmitteln besteht eine 
Fortbildungspflicht. Die Fortbildungsmaßnahme muss für 
Alt-Sachkundige im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2024 einen Umfang von vier Stunden umfassen. 
Das Landwirtschaftsamt bietet für Landwirte nachfolgen-
de Veranstaltungen mit aktuellen Informationen zu Pflan-
zenbau, Düngung und Pflanzenschutz an.  
•  Donnerstag, 15. Februar, 19.30 Uhr, Turnhalle Förder-

schule Bonlanden 
•  Dienstag, 20. Februar, 19.30 Uhr, Musikerheim Ingol-

dingen 
• Mittwoch, 21. Februar, 19.30 Uhr – Online 

Die Veranstaltungen sind als zweistündige Fortbildungs-
maßnahmen für die Sachkunde im Pflanzenschutz aner-
kannt. Teilnahmebescheinigungen für die Veranstaltungen 
in Präsenz werden im Nachgang ausgestellt. 
Lediglich für die Teilnahme an der Online-Fortbildung am 
21. Februar ist eine Anmeldung über unsere Homepage 
www.landwirtschaftsamt-biberach.de bis zum 20. Febru-
ar 2024 notwendig. Jeder angemeldete Teilnehmer erhält 
bei vollständiger Anwesenheit eine Teilnahmebescheini-
gung zugesandt. 
Für Fragen steht das Landwirtschaftsamt unter der Tele-
fonnummer 07351 52-6711 zur Verfügung.

Landratsamt Biberach tritt dem Bündnis 
gegen Sexismus bei 
Das Landratsamt Biberach tritt im Februar 2024 dem Bünd-
nis gegen Sexismus und sexueller Belästigung bei. Das 
Bündnis wurde vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend initiiert, es wird vom Bundesminis-
terium gefördert. Umgesetzt wird es von der Europäischen 
Akademie für Frauen und Wirtschaft Berlin und soll Sexis-
mus und sexuelle Belästigung in allen Bereichen erkennen 
sowie mit wirksamen Maßnahmen umgehend beenden. 
Sexismus zeigt sich in verschiedenen Formen wie zum Bei-
spiel Herabwürdigungen oder Machtmissbrauch aufgrund 
des Geschlechts. Sexismus kann im Öffentlichen Raum 
auftreten, im gesellschaftlichen Leben, am Arbeitsplatz, in 
Kultur oder Medien. Die verschiedenen Ausprägungsfor-
men reichen von scheinbar harmlosen bis zu gewaltvollen 
Grenzverletzungen. 
Überall, wo Sexismus und sexuelle Belästigung auftreten, 
können sie langfristige Folgen wie psychische, seelische 
oder körperliche Erkrankungen für die Betroffenen haben. 
Wo Menschen an den Folgen von Sexismus leiden und 
krank werden, kommt es auch zu volkswirtschaftlichen 
Schäden. Deshalb haben sich bereits über 480 Unterneh-
men dem Bündnis angeschlossen sowie auch die Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der 
Deutsche Städtetag, der Bundesverband der mittelstän-
dischen Wirtschaft oder der Deutsche Caritasverband. Zu 
den Partnern des Bündnisses gehören beispielsweise die 
Volkswagen AG, die BMW Group, die Charité́, das ZDF, 
die Deutsche Bahn AG oder große kommunale Arbeitge-
ber wie Hamburg oder Bremen. Das baden-württembergi-
sche Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 
ist ebenfalls Bündnis- und Netzwerkpartner. 
Das Bündnis verfolgt einen intersektionalen Ansatz: Es bin-
det vielfältige Gruppen ein, bietet Netzwerkarbeit an und 
regt zur Zusammenarbeit bei öffentlichen Veranstaltungen, 
Aktionstagen, Ausstellungen und bietet Handreichungen 
für vielfältige Maßnahmen an. 
Das Landratsamt Biberach tritt dem Bündnis im Februar 
2024 bei, in dem Monat, in dem jedes Jahr am 14. Febru-
ar der weltweite Aktionstag gegen Gewalt „One Billion Ri-
sing“ stattfindet. Landrat Mario Glaser begrüßt den Bünd-
nisbeitritt: „Es ist wichtig, auf die Themen Sexismus, sexu-
elle Gewalt und Übergriffe aufmerksam zu machen und zu 
sensibilisieren. Teil eines so großen Bündnisses und Netz-
werks zu sein, ist dafür sehr hilfreich“. 
Sowohl Landrat Mario Glaser als auch die Gleichstellungs-
beauftragte für den Landkreis Biberach und Initiatorin Sigrid 
Arnold sehen in dem Beitritt zum Bündnis ein starkes Sig-
nal gegen alle Formen von Sexismus und sexueller Gewalt. 
„Keine Form von Gewalt darf einen Platz in unserer Gesell-
schaft haben. Deshalb wollen wir im Vorfeld notwendige 
Maßnahmen ergreifen, damit sie erst gar nicht auftritt.“ Da-
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bei stehen Prävention und Sensibilisierung an erster Stelle. 
Die Gleichstellungsarbeit im Landkreis Biberach setzt sich 
für eine Gesellschaft und einen öffentlichen Raum ein, in 
dem alle Menschen gleichberechtigt sind, keine Diskrimi-
nierung, Gewalt oder Übergriffe stattfinden und sich alle 
sicher fühlen können. „Gleichzeitig wollen wir eine Vorbil-
drolle als größerer Arbeitgeber einnehmen und dazu mo-
tivieren, sich in allen Bereichen unseres Lebens aktiv ge-
gen Sexismus und sexualisierte Gewalt einzusetzen und im 
Bedarfsfall Betroffenen zu helfen“, so Glaser und Arnold. 
In den nächsten Wochen wird im Foyer des Landratsamts 
eine Bank in Signalfarbe orange und mit einem Handsymbol 
„Stopp der Gewalt an Frauen“ als Mahnung aufgestellt sein. 
 
Medienflohmarkt in der Bibliothek/ 
Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum 
(BSZ) Biberach 
Ab Montag, 19. Februar, findet in der Bibliothek/Mediothek 
im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach, Leipzigstraße 11, 
ein Flohmarkt statt. Dort können aussortierte Bücher und 
AV-Medien günstig erworben werden. Die Dauer des Ver-
kaufs hängt von der Nachfrage ab. 
Die Bibliothek/Mediothek ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 
montags von 8 bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags von 
8 bis 19 Uhr, mittwochs von 8 bis 13 Uhr und freitags von 
9 bis 13 Uhr.

Kommunaler Präventionspakt KOMM  
fördert Präventionsprojekte für Kinder 
und Jugendliche 
Der Kommunale Präventionspakt fördert wieder Projek-
te im Bereich der Suchtprävention, der Gewaltprävention 
und des Jugendschutzes. Mit einer Anschubfinanzierung 
von maximal 1.500 Euro sollen aus neuen Projekten nach-
haltige, fest etablierte Maßnahmen und Projekte für Kinder 
und Jugendliche aus dem Landkreis Biberach entstehen. 
Zwölf Jahre lang hat das Programm KOMM vor Ort Präven-
tionsprojekte an Schulen, in Vereinen, Initiativgruppen und 
in der Jugendarbeit mit Stiftungsmitteln der Kreissparkas-
se Biberach unterstützt. Jetzt übernimmt das Jugendamt 
die Finanzierung des Programms. 
Die Förderkriterien für das Programm wurden angepasst. 
Künftig gibt es eine Ausschreibungsrunde pro Jahr. So 
können Antragsteller nun für ein ganzes Jahr planen. Der 
Einsendeschluss für die diesjährige Förderrunde ist am 
31. März 2024. 
Projektanträge können direkt auf der Homepage des Kreis-
jugendreferats unter www.ju-bib.de heruntergeladen wer-
den. Wie bisher können maximal 1.500 Euro pro Projekt 
beantragt werden. Neu ist, dass nur noch 50 Prozent der 
Fördersumme komplementär finanziert werden müssen. 
Für kleinere Projekte ist sogar eine Sonderförderung mög-
lich. Genauere Informationen können den Programmunter-
lagen entnommen werden oder direkt bei der Kommuna-
len Suchtbeauftragten im Landkreis Biberach, Heike Kü-
fer, angefordert werden. 
E-Mail: heike.kuefer@biberach.de, Telefon: 07351 52-6326

Selbstbehauptungskurse für Jungen und 
Mädchen 
Im Rahmen des Projekts „One Billion Rising“ bietet das 
Kreisjugendreferat zwei Kurse für Mädchen an. 
Der erste Kurs „Selbstbehauptung mit intelligenter Selbst-
verteidigung“ mit Gewaltpräventionstrainer René Gorzals-
ky eignet sich für Mädchen von 10 bis 12 Jahren. Er findet 
am Freitag, 1. März von 15.30 bis 17.30 Uhr und am Sams-

tag, 2. März von 10.30 bis 12.30 Uhr in Warthausen statt. 
Der zweite Kurs „Mut zeigen und Selbstbewusst auftre-
ten“ findet am Samstag, 27. April von 13 bis 15 Uhr un-
ter der Leitung von Gewaltpräventionstrainer Murat San-
dikci in der Sportschule Laupheim statt. Mädchen im Al-
ter von 12 bis 15 Jahren bekommen Tipps zum Auftreten, 
Körpersprache, Gestik und Mimik in stressigen und bri-
santen Situationen. 
Auch für Jungs gibt es in der Sportschule Laupheim bei 
Trainer Murat Sandikci einen dreiteiligen Workshop. Der 
Kurs „Chill mal!!! - Schwierige Alltagssituationen selbstbe-
wusst meistern“ richtet sich an Jungen im Alter zwischen 
9 und 11 Jahren. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick, 
wie man Aggressionen frühzeitig wahrnehmen kann, wie 
man eine verbale Lösung für Konflikte finden kann und wie 
man sich gegen dumme Sprüche wehrt. Die Termine sind 
am Freitag, 5. April, am Samstag, 6. April und am Sams-
tag, 13. April, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. 
Anmeldungen sind jeweils bis spätestens 8 Tage vor 
Kursbeginn, per E-Mail an die Kreisjugendreferentin mar-
git.renner@biberach.de möglich.

Pfarramt Unlingen,  Fr. Bettina Bek, 
Kirchgasse 1, Unlingen, Tel. 07371/8013,  
E-Mail: kathpfarramt.unlingen@drs.de 
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von  
10.00 bis 12.00 Uhr; Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Amtsblatt:  Fr. Monika Ruckh
E-Mail: monika.ruckh@drs.de 
Erreichbar: Montag und Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr 
  
Kirchenpfleger SE Bussen:  Markus Schmidberger 
Kirchgasse 1, Unlingen, 
E-Mail: markus.schmidberger@kpfl.drs.de 
Tel.: 07371- 965 178 
Sprechzeiten: Mo 14-16 Uhr, Di 10-12 Uhr 
  
Pfarramt Dieterskirch, Fr. Bettina Bek 
Sebastian-Sailer-Str. 2, Tel. 07374/747 
E-Mail: kathpfarramt.dieterskirch@drs.de 
Öffnungszeiten: jeden 2. u. 4. Mittwoch im Monat  
17-19 Uhr 
  
Pfarramt Uttenweiler und Offingen,  Fr. Gabi Pfleghar 
Kirchweg 12, Tel. 07374/580, Fax 07374/1270 
E-Mail: kathpfarramt.uttenweiler@drs.de 
Öffnungszeiten: Dienstag 09.30-11.30,
Donnerstag 17.00-18.00, Freitag 10.00-11.30 
  
Wallfahrtspfarramt Offingen,  Fr.  Stefanie Fürst, 
Fr. Marieke Gola 
Ortsstr. 25, Tel. 07374/765, Fax 07374/914218 
E-Mail: wallfahrt.bussen@drs.de 
Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag: 10.00 – 12.00
 
Pater Alfred Tönnis  (leitender Pfarrer) 
Oblatenkloster, Kirchgasse 1, Unlingen (Pfarrhaus) 
Mobil  0172/3084848 
E-Mail: pateralfred@t-online.de 
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Pfarrer Uwe Grau 
Tel. 07374/580 oder 9204853, mobil 0171/2802923
(wichtig: Erstkontakt bei Sterbefall) 
E-Mail: uwe.grau@drs.de 
Sprechstunde bei Pfarrer Grau nach Vereinbarung 
  
Diakon Oliver Mayer 
Tel. 07371/7010, E-Mail: oliver.mayer@drs.de 
  
Pastoralreferentin Sr. Marietta Jenicek 
Pastorale Mitarbeiterin Sr. Maritta Rapp 
Konvent San Damiano, Hallstr. 9, Dietelhofen (Pfarrhaus) 
Tel. 07374/9203770, 
E-Mail: marietta.jenicek@drs.de,  maritta.rapp@drs.de 
  
Pastoralreferent Wolfgang Holl 
Kirchweg 12, Uttenweiler (Pfarrhaus) 
Tel 07374/ 9147043, E-Mail: wolfgang.holl@drs.de 
  
Kath.Kindergarten unter`m Storchennest Unlingen 
Leitung Frau Mößlang 
Klostermauerweg 4, Tel.: 07371 8516 
E-Mail: UnterDemStorchennest.Unlingen@kiga.drs.de 
  
Webseite: www.seelsorgeeinheit-bussen.de 

1. Fastensonntag      Lesejahr B

18.02.2024                        Evangelium: Mk 1, 12–15

Fastenzeit:
Vierzig Tage durch die Wüste -
ein Abenteuer für den Alltag!

„Wüste bedeutet Freiheit, 
aber auch Unsicherheit, Armut, 
Durst und Hunger. 
Alles Unwesentliche wird unwichtig, 
künstliche Lichter und falsche Ideale 
verblassen, je mehr wir uns in das 
Licht Christi stellen. 
Wir begreifen die Notwendigkeit, 
anders zu werden.“

Aus: Schott Messbuch

GOTTESDIENSTZEITEN  
FÜR ALLE GEMEINDEN 
Beichtgelegenheiten in der Seelsorgeeinheit 
Bussenkirche: 
Am 1. Samstag im Monat um 10.45 Uhr, nach der Wall-
fahrtsmesse. Ab April wieder wöchentlich. 
Beichtgespräche sind außerhalb dieser Zeiten immer mög-
lich. Wenden Sie sich dafür bitte direkt an Pater Alfred oder 
Pfarrer Grau. 
Seelsorgegespräche sind ebenso bei PR Sr. Marietta Je-
nicek, PM Sr. Maritta Rapp und PR Wolfgang Holl möglich. 
Sie können dafür direkt kontaktiert werden.
 

Katholische
Kirchengemeinde
Dietelhofen

Samstag, 17. Februar 
19.00 Uhr Vorabendmesse mit Aschebestreuung, für † 

Rosa Rueß 
Freitag, 23. Februar 
18.00 Uhr Rosenkranz
 

Katholische
Kirchengemeinde
Göffingen

Sonntag, 18. Februar – 1. Fastensonntag 
08.30 Uhr Hl. Messe mit Aschebestreuung, anschl. Rosen-

kranz, für † Josef und Anna Huber, für † Irmgard 
Miller 

15.00 Uhr Kreuzwegandacht, anschließend Trauertreff 
Donnerstag, 22. Februar – Kathedra Petri 
08.25 Uhr Rosenkranz 
09.00 Uhr Hl. Messe 
Sonntag, 25. Februar – 2. Fastensonntag - Zählsonntag 
Kollekte: Caritas-Fastenopfer 
09.25 Uhr Rosenkranz 
10.00 Uhr Hl. Messe
 

Katholische
Kirchengemeinde
Möhringen

Sonntag, 18. Februar – 1. Fastensonntag 
10.00 Uhr Hl. Messe mit Aschebestreuung, für † Paula 

Mark und Angehörige 
Dienstag, 20. Februar 
08.00 Uhr Rosenkranz mit Aussetzung des Allerheiligsten 
09.00 Uhr Hl. Messe 
Sonntag, 25. Februar –2. Fastensonntag - Zählsonntag  
Kollekte: Caritas-Fastenopfer 
08.30 Uhr Hl. Messe
 

Katholische
Kirchengemeinde
Uigendorf

Sonntag, 18. Februar – 1. Fastensonntag 
08.30 Uhr Hl. Messe mit Aschebestreuung, anschl. Rosen-

kranz 
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Montag, 19. Februar 
18.30 Uhr Wortgottesfeier 
Samstag, 24. Februar – Hl. Matthias - 
Zählung Gottesdienstbesuch 
Kollekte: Caritas-Fastenopfer 
18.25 Uhr Rosenkranz 
19.00 Uhr Hl. Messe, 2. Opfer für † Josef Buck

 

Katholische
Kirchengemeinde
Unlingen

Freitag, 16. Februar 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Sonntag, 18. Februar – 1. Fastensonntag 
10.00 Uhr Hl. Messe mit Aschebestreuung, für † Pfr. Jo-

sef Selig und † Hans-Peter Hoffmann 
11.00 Uhr – 11.30 Uhr ist die Bücherei geöffnet 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Montag, 19. Februar 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Dienstag, 20. Februar 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Mittwoch, 21. Februar 
07:30 Uhr Schülergottesdienst 
09.00 Uhr Hl. Messe, für † Josefa und Wilhelm Maier, für 

† Anna und Josef Schmid und Angehörige, für 
† Hedwig und Theresia App 

17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Donnerstag, 22. Februar – Kathedra Petri 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Freitag, 23. Februar 
17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle 
Sonntag, 25. Februar – 2. Fastensonntag - Zählsonntag  
Kollekte: Caritas-Fastenopfer 
08.30 Uhr Hl. Messe, für † Josef Schmid 
17.00 Uhr Kreuzwegandacht in der Klosterkapelle

 

Bussenkirche

Sonntag, 18. Februar 
10.00 Uhr Hl. Messe 
16.00 Uhr Fastenpredigt 
 
Dieterskirch 
Samstag, 17. Februar 
19.00 Uhr Hl. Messe 
 
Sauggart 
Sonntag, 18. Februar 
10.00 Uhr Hl. Messe 

Uttenweiler 
Sonntag, 18. Februar 
10.00 Uhr Hl. Messe

Kirchliche Nachrichten Allgemein
Unlingen: Einladung zur Gemeindeversammlung 
Am Montag, dem 19. Februar, um 19.30 Uhr im Feuerwehr-
haus. Informationen und Austausch zu aktuellen Fragen 
rund um die Kirchengemeinde Unlingen. Es lädt ein: der 
Kirchengemeinderat Unlingen mit Pater Alfred

Unlingen: Weltgebetstag der Frauen 
Am 01.03.2024 um 15,00 Uhr im Jugendraum 
Eingeladen sind alle Frauen der Gesamtgemeinde Unlingen 
Ein „Band des Friedens“ als Hoffnungszeichen 

„Durch das Band des Friedens“ - so ist der Gottesdienst 
zum Weltgebetstag (WGT) 2024 aus Palästina überschrie-
ben. Dieser Titel greift den zentralen biblischen Text des 
diesjährigen WGT aus dem Brief an die Gemeinde in Ephe-
sus auf: „Der Frieden ist das Band, das euch alle zusam-
menhält.“ (Eph 4,3) Daran wollen wir uns in diesem Got-
tesdienst gemeinsam erinnern. 
In unserem gemeinsamen Gebet hoffen wir darauf, dass 
von allen Seiten das Menschenmögliche für die Erreichung 
des Friedens getan wird. Auch wenn es angesichts der ak-
tuellen politischen Lage schwerfällt, halten wir Christ*in-
nen an der Hoffnung fest, dass „... durch das Band des 
Friedens“ eine gute Lösung für alle Menschen in Palästi-
na gefunden werden kann, wo der Nahostkonflikt und die 
militärische Besatzung das Leben der Menschen seit lan-
gem prägen. 
Stimmen hörbar machen: 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Weltgebetstages ist es, 
die Stimme der Frauen aus dem aktuellen Weltgebetstags-
land hörbar zu machen, ihnen in geschwisterlicher Solidari-
tät zuzuhören, nahe zu sein und ihre Botschaft zu respektie-
ren, wie es im Leitbild des deutschen Komitees heißt: „Wir 
hören auf Frauen, lernen voneinander, beten miteinander 
und erheben unsere Stimme – als christliche Frauen un-
terschiedlicher Herkunft, Generationen und Konfessionen. 
Wir stellen uns nach 1994 jetzt zum zweiten Mal der Auf-
gabe mit dem Ziel, auch 2024 die Stimmen von Frauen aus 
Palästina und ihre Sehnsucht nach Frieden hörbar zu ma-
chen, weil wir ihre Sehnsucht teilen – in Frieden zu leben 
ist ein Menschenrecht. Das deutsche Komitee hofft, dass 
der Weltgebetstag 2024 dazu beiträgt, das Band des Frie-
dens weltweit, in Palästina, im Nahen Osten und bei uns 
in Deutschland enger zu knüpfen. 
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Den Erfahrungen der palästinensischen Christinnen auf-
merksam und aktiv zuzuhören und ihre Glaubenszeugnis-
se stehen im Mittelpunkt des Gottesdienstes.

Geschäftsstelle der Dekanate Biberach & Saulgau 
„Sing mit mir ein Halleluja“ | Montag, 26. Februar 2024, 
19.00- 22 Uhr 
Referenten: Lucia Reck, C-Kirchenmusikerin, Religions-
lehrerin 
Sigrid Zimmermann, Multiplikatorin für Kinder- und Fami-
liengottesdienste 
Ort: Kath. Gemeindehaus Herbertingen, Hauptstraße 5,
88518 Bad Saulgau 
In unsere Liederwerkstatt sind alle eingeladen, die Kinder- 
und Familiengottesdienste vorbereiten und durchführen 
und dafür ihr Liedrepertoire erweitern möchten. 
Wir singen gemeinsam neue Lieder, probieren passende 
Bewegungen dazu aus und besprechen miteinander die 
Einsatzmöglichkeiten dieser Lieder im Kirchenjahr und im 
Gottesdienstablauf. 
Außerdem erhalten Sie einige Impulse, was zu beachten 
ist, damit das Singen mit Kindern gelingt! 
Die Anmeldung ist auch über die Homepage des Deka-
nates dekanat-biberach.drs.de/veranstaltungsanmeldung 
möglich.

Evangelische
Kirchengemeinde
Riedlingen

Grabenstr. 14, 88499 Riedlingen, Tel.: 07371-2567, Fax 07371-7044
Pfarramt.Riedlingen@elkw.de, www.ev-kirche-riedlingen.de

Wochenspruch 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke 
des Teufels zerstöre. 
1. Johannes 3, 8b 
  
Freitag, 16.02.2024 
19:00 Uhr „Valentins“-Gottesdienst für Paare im Ger-

hard-Berner-Haus in Ertingen  
 (Kaiser/Hofmann/Brennecke)  
Sonntag, 18.02.2024 
09:30 Uhr  Gottesdienst im Johannes-Zwick-Haus in Ried-

lingen (Pfr. i. E. Ch. Stocker) 
10:45 Uhr  Abendmahlsgottesdienst im Gerhard-Ber-

ner-Haus in Ertingen (Kaiser) 
Donnerstag, 22.02.2024 
20:00 Uhr  Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates 

Riedlingen im Gerhard-Berner-Haus in Ertingen 

Gemeindeausflug nach Mariaberg am 16. März 2024 
Im Nachgang zu unserer Inklusionsreihe gibt es einen Ge-
meindeausflug nach Mariaberg: 
08:30 Uhr:   Abfahrt Ertingen, Gerhard-Berner-Haus  
08:45 Uhr:   Abfahrt Riedlingen Christuskirche 

Nach der Ankunft im Klosterhof Mariaberg gibt es eine Füh-
rung durch Klosterkirche und Kloster. Vom Kloster geht es 
zur Mensa, wo wir ein Mittagessen einnehmen. Anschlie-
ßend Rückkehr zur Klosterkirche zu einer Andacht mit Pfar-
rerin Bärbel Danner. Gegen 14:30 Uhr Abfahrt Richtung Lo-
rettohof in Zwiefalten zum gemütlichen Kaffeetrinken, bei 
klarem Wetter mit Alpenblick. 
Unkostenbeitrag für Fahrt und Mittagessen: Erwachsene 
25 Euro, Kinder 13 Euro  
Anmeldungen bis zum 1. März möglich im Pfarrbüro in 
Riedlingen unter Tel. 07371/2567 oder pfarramt.riedlin-
gen@elkw.de 
Herzliche Einladung dazu! 
  
Glücksgriff – Mode second hand im Wegscheiderhaus, 
Lange Strasse 19 
Wir bieten preiswert 
- Baby- und Kinderkleidung 
- Kleidung für Damen und Herren 
- Schuhe 
- Schmuck und Accessoires 
- Handtücher und Bettwäsche 
Aktuell: 
Winterjacken, Mäntel und Winterschuhe zum halben 
Preis 
Öffnungszeiten: 
Di – Sa und an Marktmontagen 10 – 13 Uhr 
Di, Do und Fr 14 – 17 Uhr 
Während diesen Zeiten nehmen wir gern sehr gut erhalte-
ne Kleiderspenden an. 
  
Vorschau: 
Sonntag, 25.02.2024 
09:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit der Kantorei im 

Johannes-Zwick-Haus in Riedlingen (A. Mielitz) 
  
Regelmäßige Veranstaltungen im Johannes-Zwick-Haus 
(ausgenommen Schulferien): 
Dienstag: 
14:00 Uhr  Frauenkreis 
20:00 Uhr  Kantorei 
Mittwoch 
14:15 Uhr  Konfirmandenunterricht 
Freitag: 
20:00 Uhr  Bläserkreis 
  
Auf Instagram finden Sie unsere Kirchengemeinde un-
ter evangelischriedlingen und  auf Facebook sind wir 
nun auch unter Evangelisch Riedlingen.

Bildung und ErziehungBildung und Erziehung

Kindergarten
Uigendorf

Fasnet im Kindergarten Uigendorf  
Das diesjährige Motto im Kindergarten Kleiner Drache lau-
tete „In unserem Zirkuszelt der fröhlichen Farben“. Mit Kin-
derschminken, verkleideter Turnstunde und Fasnetspar-
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ty als Familienmittag, war die Fasnet in vollem Gange. Als 
Highlight waren am glombigen Donnerstag verschiedene 
Maskenträger zu Besuch, um mit den Kindern und ihren 
Erzieherinnen zu feiern. 

Katholischer Frauenbund 
Unlingen

SOLIBROT-AKTION 2024 
MACHEN SIE MIT !! 
Während der Aktionszeit bieten Bäcke-
reien wieder leckere Solibrote an. Sie 
sind nicht nur gesund und schmcken 
gut, sondern bedeuten auch eine wichti-
ge Unterstützung für Familien und Frau-
en in Afrika, Asien und Lateinamerika. 
Bitte helfen Sie den Menschen - mit 
dem Kauf von Solibroten ist dies ganz 
einfach! 

Hier finden Sie das Solibrot: 
Bäckerei Böck in Unlingen und Riedlingen

KLJB
Unlingen

Funkenfeuer 
Am Samstag, den 17.02.2024 veranstalten wir wieder das 
traditionelle Funkenfeuer. Dazu laden wir Sie recht herz-
lich ein. Auch in diesem Jahr möchten wir wieder mit Ih-
nen zusammen zum Funken laufen. Zum Fackellauf tref-
fen wir uns um 19.00 Uhr an der Linde. 

Für kalte und warme Getränke sowie Essen ist bestens 
gesorgt. 
Am Freitag, 16.02.2024 und Samstag, 17.02.2024 wird der 
Funken von uns aufgebaut. Dazu können Sie von 9.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr Brennmaterial abgeben. Der Funken befindet 
sich am Bussenhang Richtung Göffingen vor der Müllum-
ladestation hoch. Der Weg dorthin ist ausgeschildert. Falls 
wir das Brennmaterial bei Ihnen zu Hause abholen sollen, 
können Sie sich bei Magnus Schmid unter 0174 6013864 
melden (Abholservice nur am Freitag).
Brennmaterial ist unbehandeltes Holz, Stroh, Baumreisig, 
Christbäume usw.. Nicht angenommen werden Altöl, Au-
toreifen, Sondermüll und Sperrmüll. 
Über eine kleine Spende zur Deckung der Unkosten wür-
den wir uns freuen. 
Auf Ihr Kommen freut sich die
KLjB Unlingen 
 
 

Musikverein 
Unlingen e.V.

Vorankündigung: Sammlung von Altpapier 
Am Samstag, 2. März 2024 wird in 
Unlingen und Göffingen ab 08:30 Uhr 
Altpapier gesammelt. 
Gesammelt werden Zeitungen, Illus-
trierte, Magazine, Kataloge, Kartona-
gen, Drucksachen, Büro- und Schreib-
papier und Bücher. 

Wir bitten Sie das Sammelgut bis 8:30 Uhr bereitzustellen 
und Kartonagen getrennt vom restlichen Papier (entweder 
gebündelt oder lose in Kartons) zu lagern. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihr Altpapier nicht 
direkt in der blauen Tonne entsorgen, sondern bei Ihnen zu 
Hause bis zum Tag der Sammlung aufbewahren. Am Tag 
der Altpapiersammlung holen wir das Sammelgut dann ger-
ne bei Ihnen ab. Dabei unterstützen Sie mit Ihrem „Altpa-
pier“ die Vereinsarbeit des Musikverein Unlingen und der 
Turnerfrauen Göffingen. Die Altpapiersammlung ist ein Eck-
pfeiler zur Finanzierung der Vereinsarbeit und des sozialen 
und kulturellen Engagements der Vereine. 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

NZ 
Dietelhofer Distelstecher

Einladung zur Hauptversammlung 
Am 24.02.2024 findet unsere diesjährige Hauptversamm-
lung um 20 Uhr im Bürgerhaus in Dietelhofen statt. Wir la-
den dazu alle aktiven und passiven Mitglieder sowie Inte-
ressierten ein. 
 1. Begrüßung durch den Zunftmeister 
 2. Bericht des Zunftmeisters 
 3. Bericht der Schriftführerin 
 4. Bericht der Schatzmeisterin 
 5. Bericht der Kassenprüfer 
 6. Entlastung der Vorstandschaft 
 7. Neuwahlen 
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   - 2.Vorstand 
  - Schriftführer 
   - Schatzmeister 
   - Kassenprüfer 
 8. Termine 2024 
 9. Verschiedenes 
10. Wünsche und Anträge 
Wünsche und Anträge bitte bis spätestens 19.02.2024 beim 
Zunftmeister abgeben. 
Wir freuen uns auf euer kommen. 
Die Vorstandschaft

Reservistenkameradschaft
Unlingen 

Einladung zum Kameradschaftsabend im Februar 
Zum Kameradschaftsabend im Februar möchten wir Euch 
am 20.02. recht herzlich einladen. 
Beginn: 20:00 Uhr 
Ort: Vereinsheim 
Programm:  Programm wird ggf. über die sozialen 

Medien bekanntgegeben.  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt und wir freuen uns über 
euer Erscheinen. 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Die Vorstandschaft der RK Unlingen

Sportverein 
Unlingen e.V.

Abteilung Turnen
Beckenbodengymnastik für jedes Alter, 
jedes Geschlecht, Schwangere und für 
alle Personen, die ihren Beckenboden 
stärken möchten 
  

Kursbeginn: Mittwoch, 28. Februar 2024  
Kursort: Sportheim Unlingen  
Kursstunden 10 x 60min  
Uhrzeit: 9.00 – 10.00 Uhr 
   
Kursbeginn:  Donnerstag, 29. Februar 2024
Kursort: Sportheim Unlingen  
Uhrzeit:  18.30 – 19.30 Uhr
Kursstunden  10 x 60 min 
Kursgebühr: Mitglieder SVU: 55,00 €/ 
 Nichtmitglieder: 65,00 €  
Kursleiterin:  Kursleiterin für Beckenbodengymnastik 
 Alisa Häfele  
Anmeldung: auf der Homepage des SV Unlingen: 
 www.sv-unlingen.de  

Die drei Beckenbodenmuskelschichten die Großes leis-
ten, werden mit einem Beckenboden-Training weiter ge-
stärkt und geschützt. Sie geben den Bauchorganen Halt, 
sind für die Funktion der Körperöffnungen verantwortlich 
und haben einen Einfluss auf die Körperhaltung. Auch bei 
einer vorhandenen Beckenboden-Schwäche oder Erkran-
kung ist ein Beckenboden-Training sinnvoll. Es wirkt sich 

positiven auf die Beckenboden-Muskulatur aus und führt 
zu mehr Lebensqualität. 
Der Beckenbodengymnastik-Kurs ist für jedes Alter, jedes 
Geschlecht, Schwangere und für jede Person, die ihrem 
Beckenboden die Fitness geben möchte, die er verdient.
Ein Beckenbodentraining kann frühestens 3-6 Monate nach 
der Geburt wahrgenommen werden. 
Bitte tragen Sie sportliche Kleidung und bringen Sie eine 
Matte mit!

Sportfreunde
Bussen e.V.

Umwelttag beim SF Bussen e.V. 
Wir hoffen auf gutes Wetter beim Umwelttag. Dieser fin-
det am 24.02. statt. 
Treffpunkt am Sportheim ist 9.00 Uhr. 
Vorab schon ein herzliches Dank an die Helfer.

Herzliche Einladung  
zum Informationsnachmittag 2024 
Am Freitag, 23. Februar von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
die Geschwister-Scholl-Realschule Riedlingen öffnet am 
Freitag, 23. Februar für alle interessierten Grundschüle-
rinnen und Grundschüler der 4. Klassen und deren Eltern 
ihre Türen. Um 14.00 Uhr werden die Eltern von der Schul-
leitung in der Aula begrüßt und erhalten dann wichtige In-
formationen rund um die Geschwister-Scholl-Realschule 
Riedlingen. Währenddessen werden die Grundschülerinnen 
und Grundschüler von älteren Realschülerinnen und Real-
schülern betreut und erfahren so die wesentlichen Dinge 
aus Schülersicht. Im Anschluss an den Informationsblock 
werden auch die Eltern von unseren Lehrerinnen und Leh-
rern in Kleingruppen durch die Räumlichkeiten der Schu-
le geführt und bekommen so ebenfalls einen Einblick in 
das Schulleben und das besondere Profil dieser Schulart. 
Für Eltern und Schülerinnen und Schüler gibt es ein abwechs-
lungsreiches Programm mit verschiedenen Experimenten, 
Workshops zum Mitmachen und weiteren Angeboten aus 
den unterschiedlichen Fächern und Arbeitsgemeinschaften. 
Die Klasse 9a bietet Kaffee und Kuchen für den kleinen 
Hunger zwischendurch an. 
Wir freuen uns auf Sie und heißen Sie herzlich willkom-
men an unserer Schule! 
Mit den besten Grüßen 
gez. Sebastian Saile    gez. Alice Vollmayer 
Kommissarischer Schulleiter Stellvertretende Schulleiterin 
Geschwister-Scholl-Realschule, Goethestr. 36, 88499 Ried-
lingen, Telefon 07371 8444 E-Mail: info@rsriedlingen.de

Zwergenland
Liebe Zwerge mit ihren Zwergen-Mamis und Papis,  
Im März veranstalten wir als Krabbelgruppe aus Betzenwei-
ler wieder in der Mehrzweckhalle einen Kleider- und Spiel-
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zeug Basar „Rund ums Kind“. Dazu laden wir alle ein, die 
gerne etwas kaufen oder verkaufen möchten. Anmeldungen 
zum Verkauf sind ab sofort per Mail an Basar.Zwergen-
land@gmx.de möglich! Ein Tisch kostet 10 €, jeder weite-
re Tisch 8 €. Der Erlös des Tischverkaufes spenden wir ei-
nem Förderverein für kranke Kinder. Der Basar findet am 
2. März von 13:30 bis 15:30 Uhr statt. Schwangere dür-
fen mit Nachweis und einer Begleitperson ab 13Uhr stö-
bern ;-) Anschließend kann man sich bei Kaffee und Ku-
chen den Mittag ausklingen lassen. 
Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
Eure Mamis aus dem Zwergenland 

Verband Katholisches Landvolk e.V. 
Online-Seminar „Hofübergabe – Hofauflösung“  
Der Verband Katholisches Landvolk veranstaltet ein eintä-
giges Online-Seminar zum Thema: „Hofübergabe – Hofauf-
lösung“. Das Seminar findet online mit webex am Sams-
tag, 24.02.2024 von 9:00 - 17:00 Uhr statt. Mittagspau-
se ist von 12:30 – 13:30 Uhr. Experten geben Auskunft zu 
familiären, betriebswirtschaftlichen und steuerlichen, er-
brechtlichen und juristischen Fragen. Es zeigt auf, wo die 
Hürden sind und auf was bei einer gelungenen Hofüber-
gabe oder - auflösung geachtet werden muss. Seminarge-
bühr: € 30,- für Nicht-Mitglieder, € 25,- für VKL-Mitglieder 
Anmeldung bis Donnerstag, 22.02.24 an vkl@landvolk.de

Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V. 
Seminar „Steuerliche Betriebsaufgabe“ am Donners-
tag, den 22. Februar 2024 um 13:30 Uhr im Gasthaus 
Traube in Betzenweiler. 
Es werden alle Aspekte, welche mit der „Hofaufgabe“ zu-
sammenhängen, erläutert. 
Referenten: Rudolf Barthel, Steuerberater und Geschäfts-
führer der AGR Steuerberatungsgesellschaft mbH, Dieter 
Deiber, LBV-U und Niklas Kreeb, Geschäftsführer Bauern-
verband Biberach-Sigmaringen e.V. 
Für Mitglieder betragen die Kosten 25 €/p.P., für Nichtmit-
glieder 50 €/p.P. 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung: 
Geschäftsstelle Biberach Tel. 07351/3476-10 oder 
Geschäftsstelle Sigmaringen Tel. 07571/7309-10 

Neues aus der Pflegeversicherung 
Gesprächskreis für pflegende und sorgende Angehö-
rige 
Der nächste Gesprächskreis für pflegende und sorgen-
de Angehörige findet am Mittwoch, den 21. Februar 2024 
von 14.00 bis 16.00 Uhr im Katholischen Gemeindehaus 
in Riedlingen statt. Simone Weber, Sozialer Beratungs-
dienst der Sozialstation, wird Sie an diesem Nachmittag 
über die aktuellen Änderungen im Pflegeversicherungsge-
setz informieren. Sie geht dabei auf die Ansprüche gegen-
über der Pflegeversicherung ein, ebenso wie auf die Vo-
raussetzungen dafür. Fragen Ihrerseits dazu werden ger-
ne beantwortet. 
Der Gesprächskreis hat zum Ziel, Erfahrungen auszutau-
schen, Informationen rund um die Pflege zu erhalten emo-
tionale Unterstützung zu geben und sich eine Auszeit vom 
Pflegealltag zu gönnen. Eingeladen sind alle Menschen 
die einen Angehörigen pflegen, versorgen oder betreuen. 
Interessierte sollten sich bis 16. Februar 2024 anmelden. 
Ansprechpartnerin ist Simone Weber, Sozialstation Ried-
lingen, Sozialer Beratungsdienst, 
Telefon 07371 / 932027.

Caritas hält Info-Vortrag zum Thema  
„Vorsorge treffen“ 
Jeder Erwachsene sollte eine Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht haben - ganz egal in welchem Alter. Daher 
lädt die Caritas Biberach-Saulgau am Dienstag, den 20. 
Februar zu einem Info-Vortrag ein. Beginn ist um 14 Uhr 
im Ochsenhauser Hof, Gymnasium-straße 28 in Biberach. 
Veranstalter sind die „Pflegenden Angehörigen“. Um eine 
Spende wird gebeten. 
Ein Unfall oder eine schwere Krankheit kann jeden jeder-
zeit treffen. Mit einer Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht soll vorgesorgt werden, dass die ganz persön-
lichen Vorstellungen umgesetzt werden, auch wenn man 
sich nicht mehr äußern kann. 
Doch was gibt es zu beachten? Welche geeigneten Vordru-
cke gibt es? Wie kann mit besonderen Familienkonstella-
tionen umgegangen werden und wie findet sich die ganz 
persönliche Wertevorstellungen wieder? Solche und wei-
tere Fragen sind Thema im Vortrag der Caritas-Mitarbei-
terin Sonja Hummel. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
Weitere Informationen sind erhältlich bei den Fachdiens-
ten Hilfen im Alter von Caritas (Andrea Müller, Tel. 07351 
8095190) und Diakonie (Karl-Heinrich Gils, Tel. 07351 1502-
50), www.basisversorgung-biberach.de. 

Konnichiwa 
Der Sportkreis Biberach wird im Sommer 2024 zum Ziel ei-
ner japanischen Jugenddelegation. Bei ihrer Reise durch 
Deutschland machen die 15 bis 18 Jahre alten Schüler aus 
Japan vom 2. – 7. August Halt in Biberach.
Dafür suchen wir Gastfamilien mit Kindern, die Interesse 
an gemeinsamen Aktionen zusammen mit den japanischen 
Gästen und der Möglichkeit der Unterbringung in einem ei-
genen Zimmer haben.
Der deutsch- japanische Simultanaustausch der deutschen 
Sportjugend gehört zu den größten Austauschprogram-
men mit Jugendlichen. Insgesamt besuchen jedes Jahr 
ca. 100 japanische Jugendliche Deutschland, in kleinen 
Gruppen erkunden die Japaner in 14 Tagen unsere Regi-
onen und lernen unsere Kultur, Vereine und das Vereinsle-
ben kennen. Ausrichter vom 2. – 7. August ist die Sport-
kreisjugend Biberach, danach zieht die japanische Dele-
gation zum nächsten Aufnahmepartner weiter.
Der Gegenaustausch findet im Folgejahr 2025 statt, dabei 
dürfen Jugendliche aus Biberach im Alter zwischen 15 bis 
24 Jahren Japan kennenlernen.
Bei Interesse oder Fragen rund um den deutsch- japani-
schen Simultanaustausch wenden Sie sich per E-Mail an 
Jugend@Sportkreis-Biberach.de

Einladung zum ordentlichen   
Sportkreisjugendtag 2024 der Jugendleiter/ 
innen aller Turn- und Sportvereine im 
Sportkreis Biberach e.V.  
am Freitag, 15. März 2024 um 19.00 Uhr  
Ort: Vereinsheim TSV Hochdorf e.V., Bahnhofstraße 
123, 88454 Hochdorf 
Tagesordnung:  
TOP 1  Eröffnung und Begrüßung 
TOP 2  Antrag zur Änderung der Tagesordnung 
TOP 3  Bericht der Sportkreisjugendleitung 
TOP 4 Aussprache zum Bericht 
TOP 5 Entlastung 
TOP 6  Der Kreisjugendring Biberach stellt sich vor 
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TOP 7  Wahl eines Wahlleiters   
TOP 8  Neuwahlen 
 8.1 Sportkreisjugendleiter/in 
 8.2 bis zu drei Stellvertreter/innen 
 8.3  Jugendsprecher/in (Alter bis zum 25. Le-

bensjahr) 
 8.4 Beisitzer/innen 
 8.5  Wahl der Delegierten zum Landessportju-

gendtag 2024 (die zu wählenden Delegier-
ten müssen zu einem Drittel unter 23 Jah-
ren sein) 

TOP 9  Anträge 
TOP 10 Verschiedenes 
TOP 11 Schlusswort 
Anträge  sind bis zum 23. Februar 2024 an die Geschäfts-
stelle. 
Sportkreis Biberach e.V., Zeppelinring. 24, 
88400 Biberach a. d. Riss zu richten. 
Stimmrecht: Jede/r Delegierte (Vereinsvertreter) und die 
Mitglieder der Sportkreisjugendleitung haben je eine Stim-
me.

Kreisjugendring Biberach e.V. 
Gruppenspiele praktisch ausprobieren 
Das Kreisjugendreferat und der Kreisjugendring Biberach 
haben ein breites Verleihangebot für verschiedene Grup-
penspiele. Bei einer Veranstaltung am 16. März 2024 von 
9-12:30 Uhr sollen diese gezeigt und teilweise auch prak-
tisch ausprobiert werden. Von Teamspielen über erleb-
nispädagogische Spiele, Geschicklichkeitsspiele und Ma-
terialien für Gruppenstunden ist alles dabei. Eingeladen 
sind Jugendleiter, Gruppenleiter, Betreuer auf Freizeiten, 
Jugendarbeiter, Schulsozialarbeiter und alle, die mit Ju-
gendlichen neue Spiele ausprobieren wollen. 
Die Veranstaltung findet in Binzwangen (Ertingen) statt. 
Eine Anmeldung ist bis zum 13.03.2024 per Mail über info@
kjr-biberach.de möglich.
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  einmalig
  wöchentlich
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KFZ-MARKT

HIVundAids besiegen – dabei sein!
Die Deutsche AIDS-Stiftung klärt auf und hilft:
in Deutschland und im besonders betroffenen südlichen Afrika.

Mit Ihrer Unterstützung!

ONLINE SPENDEN
aids-stiftung.de/spenden
SPENDENKONTO
IBAN DE85 3705 0198 0008 0040 04

Ist Ihr Hund bei der
Gemeinde angemeldet?www.duv-wagner.de
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VR Bank
Riedlingen-Federsee eG

Einladung
an unsere Vertreter und 
Mitglieder zu den 
regionalen Vertreter- 
und Mitgliederdialogen 
zur geplanten Fusion

Unter dem Leitsatz „Drei Banken, ein Ziel – Heimat stärken!“ wollen wir unsere Kräfte 
mit der Volksbank Altshausen eG und  der Volksbank Bad Saulgau eG bündeln.  
Die Verschmelzung soll unter dem Namen „VR Bank Donau-Oberschwaben eG“
erfolgen.

Uns ist es besonders wichtig, mit unseren Vertretern und Mitgliedern im engen 
Austausch zu bleiben. Dazu stellen wir die Ziele, Details und weiteren Schritte der 
geplanten Verschmelzung persönlich in unseren regionalen Vertreter- und 
Mitgliederdialogen vor. 

Hierzu laden wir Sie gerne herzlich ein.

Wir bieten drei Terminoptionen zur Auswahl an: 

  • Dienstag, 20. Februar 2024 um 19:00 Uhr 
     in der Kulturhalle Ertingen

  • Dienstag, 27. Februar 2024 um 19:00 Uhr 
     im Kurzentrum Bad Buchau

  • Donnerstag, 29. Februar 2024 um 19:00 Uhr
     in der Gemeindehalle Unlingen

Wir bitten um Anmeldung zu einer unserer Terminoptionen telefonisch 
unter 07371 188-800 oder über den nebenstehenden QR-Code.

Auf den Austausch und die Diskussion mit Ihnen freuen wir uns. 

Wir wollen die Zukunft gemeinsam mit Ihnen gestalten und setzen auf Ihre 
Unterstützung für dieses wichtige und zukunftsweisende Vorhaben.

Freundliche Grüße

VR Bank Riedlingen-Federsee eG

Albert Schwarz           Jochen Beck
Anmeldung unter:
vrbank-rf.de/mitgliederdialog

Drei Banken, ein Ziel - 

Heimat stärken!

Saalöffnung 

ab 18:30 Uhr.

Anmeldung 

erforderlich.

VERANSTALTUNGEN

GESCHÄFTSANZEIGEN


